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TEXTLICHER TEIL 

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 WA - Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Zulässig sind: 

- Wohngebäude, 

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht Be-

standteil des Bebauungsplans. 

1.2 SOSP – Sondergebiet – Seniorenpflegewohnheim (§ 11 BauNVO) 

Das sonstige Sondergebiet „Seniorenzentrum“ dient der Unterbringung eines Senioren-

wohn- und -pflegeheims mitsamt zugeordneten Pflege- und Betreuungseinrichtungen. 

Im Sondergebiet "Seniorenzentrum" sind Nutzungen wie allgemeines Wohnen, betreu-

tes Wohnen, Wohn- und Pflegeheime einschließlich zugeordneter medizinischer, thera-

peutischer, betriebstechnischer Ergänzungs- und Nebeneinrichtungen sowie eine 

Cafeteria zulässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

Die GRZ darf im Allgemeinen Wohngebiet gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO mit Terras-

sen, Balkonen und Vordächern um bis zu 75 m² überschritten werden.  

Die GRZ darf im Allgemeinen Wohngebiet gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO durch die 

Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu einer Grund-

flächenzahl von 0,7 überschritten werden. 
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2.2 Zahl der Vollgeschosse 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß entsprechend Planeintrag. 

2.3 Höhenlage der baulichen Anlagen 

Die Höhenlage von Gebäuden wird durch Erdgeschossfußbodenhöhen (EFH) ü. NN ent-

sprechend Planeintrag festgesetzt. Abweichungen hiervon sind bis zu 0,5 m zulässig. Die 

Erdgeschossfußbodenhöhe ist an der Oberkante Fertigfußboden zu messen. 

2.4 Höhe der baulichen Anlagen 

Die maximal zulässigen Höhen der baulichen Anlagen bestimmen sich durch maximale 

Gebäudehöhen (GHmax) entsprechend Planeintrag. 

Als unterer Bezugspunkt der festgesetzten Gebäudehöhe gilt Oberkante Fertigfußboden. 

Als oberer Bezugspunkt gilt für die Gebäudehöhe der obere Abschluss der Attika bzw. 

der höchste Punkt der Dachkonstruktion (siehe Erläuterungsskizzen). 

 

Untergeordnete, betriebsbedingte technische Einrichtungen und Aufbauten wie Schorn-

steine, Aufzugsvorrichtungen, Dachbelichtungen, Klimatisierungs- oder Belüftungsanla-

gen sowie Wärmepumpen für eigene Zwecke werden, sofern von ihnen keine schädlichen 

Umweltauswirkungen im Sinne von Immissionen ausgehen, auf die zulässige Gebäude-

höhe nicht angerechnet. Eine entsprechende Überschreitung der maximal zulässigen Ge-

bäudehöhe ist bis zu einer Höhe von max. 1,0 m auf max. 5 % der Dachfläche zulässig. 

Dabei muss mit den technischen Aufbauten und Einrichtungen, mit Ausnahme von Auf-

zugsvorrichtungen, ein Mindestabstand von 3,0 m zur Dachkante eingehalten werden. 
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3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-

chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

E = offene Bauweise, zulässig sind nur Einzelhäuser 

a = abweichende Bauweise: Im Sinne einer offenen Bauweise mit einer maximal zu-

lässigen Gebäudelänge von 70 m 

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 

entsprechend Planeintrag.  

4. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO) 

4.1 Stellplätze und Carports 

Stellplätze und Carports sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nur auf 

den hierfür gemäß Planeintrag festgesetzten Flächen zulässig.  

Pflanzgebote sind innerhalb der Flächen für Stellplätze und Carports zulässig. 

4.2 Tiefgaragen 

Tiefgaragen sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nur auf den hierfür 

gemäß Planeintrag festgesetzten Flächen zulässig. 

4.3 Nebenanlagen 

Nebenanlagen in Form von Gebäuden mit einem Gesamtvolumen über 40 m³ sind im 

Allgemeinen Wohngebiet außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen unzulässig. 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen in Form von Ge-

bäuden im Sondergebiet nur auf den hierfür gemäß Planeintrag festgesetzten Flächen 

zulässig. Darüber hinaus sind im Sondergebiet Nebenanlagen in Form von Gebäuden mit 

einem Gesamtvolumen über 60 m³ außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen un-

zulässig. 

5. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Im Allgemeinen Wohngebiet wird die Anzahl der Wohneinheiten (WE) im Plangebiet ge-

mäß Planeintrag begrenzt. 
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6. Abfallentsorgung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB) 

Die entsprechend Planeintrag ausgewiesenen Sammelstandorte  dienen der gesam-

melten Aufstellung von Müllbehältern am Tag ihrer Entleerung. 

7. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

7.1 Oberflächenbefestigung 

Pkw-Stellplätze, Zufahrten, Hauszugänge, Garagenvorplätze, Terrassen sowie Geh- und 

Fußwege sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser versickern kann (z.B. Rasen-

gittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässige Pflasterung o. ä.). Der Un-

terbau ist auf den Belag abzustimmen. 

7.2 Ausschluss unbeschichteter metallischer Fassadenverkleidungen 

Unbeschichtete metallische Fassadenverkleidungen sind unzulässig. 

7.3 Beleuchtung des Gebiets 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Straßen- und Wegbeleuchtung mit insek-

tenschonenden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es 

sind Leuchten zu wählen, die das Licht gerichtet nach unten abstrahlen und kein Streu-

licht erzeugen.  

7.4 Getrennte Regenwasserableitung 

Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser der privaten Dachflächen ist ge-

trennt zu erfassen und an den Regenwasserkanal anzuschließen.  

7.5 Verbesserung des örtlichen Kleinklimas 

Die Freiflächen der Wohnbaugrundstücke im Allgemeinen Wohngebiet sind – außer im 

Traufbereich der Gebäude – unversiegelt zu belassen, gärtnerisch anzulegen und dauer-

haft zu erhalten, soweit diese Flächen nicht für andere zulässige Verwendungen benötigt 

werden. Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind nur zur 

Anlage von permanent mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. Großflächig mit Stei-

nen, Kies, Schotter oder sonstigen vergleichbaren losen Materialschüttungen bedeckte 

Flächen, in welchen diese Materialien das hauptsächliche Gestaltungsmittel sind und 

Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen (Schottergärten), sind unzulässig. 

7.6 Klimabezogene Dachflächennutzung von Flachdächern  

Im Allgemeinen Wohngebiet und Sondergebiet sind Flachdächer bis 5° Dachneigung zu 

begrünen. Eine Kombination mit Solarnutzung ist zulässig.  
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Bei Dachbegrünungen ist eine durchwurzelbare Gesamtschichtdicke von mindestens 

8 cm vorzusehen. Die Begrünung ist spätestens ein Jahr nach Bezug fertig zu stellen. 

Die Flächen sind jährlich zu kontrollieren und bei Bedarf zu pflegen. 

8. Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

8.1 Baum- und Strauchpflanzungen im SO 

Im Sondergebiet sind mindestens 8 hochstämmige Obst- oder Laubbäume mit mind. 10-

12 cm Stammumfang zu pflanzen, zu pflegen und bei Abgang oder Verlust gleichartig 

zu ersetzen. Erhaltene Bäume können den Pflanzvorgaben angerechnet werden. 

Mindestens 5 % der Grundstücksfläche sind mit gebietsheimischen Sträuchern gruppen- 

oder heckenartig zu bepflanzen. Dabei sind je Strauch 2,0 m² Pflanzfläche anzunehmen. 

Pflanzabstände: 1,5 m Pflanzgröße: 2 x v, 60-100 cm. 

Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Errichtung des Gebäudes zu vollziehen. 

Die Artenlisten im Anhang sind zu beachten. 

8.2 PFG 1: Anpflanzungen Gebietsrand WA 

Die gemäß Planeintrag gekennzeichneten Flächen im Allgemeinen Wohngebiet sind he-

ckenartig mit gebietsheimischen Sträuchern zu bepflanzen. Es gelten folgenden Pflanz-

vorgaben: 

Pflanzgröße 2 x v, 60 – 100 cm; Pflanzabstand 1,50 m, Reihenabstand 1,0 m 

Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Bezug zu vollziehen. Die Artenlisten im 

Anhang sind zu beachten. 

8.3 PFG 2: Anpflanzungen Gebietsrand SO 

Die gemäß Planeintrag gekennzeichneten Flächen im Sondergebiet sind heckenartig mit 

gebietsheimischen Sträuchern zu bepflanzen. Es gelten folgenden Pflanzvorgaben: 

Pflanzgröße 2 x v, 60 – 100 cm; Pflanzabstand 1,50 m, Reihenabstand 1,0 m 

Die Pflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Errichtung des Gebäudes zu vollziehen. 

Die Artenlisten im Anhang sind zu beachten. 
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II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachform und Dachneigung 

Es sind nur Flachdächer mit einer Dachneigung von 0 bis 5° zulässig.  

1.2 Dachdeckung 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 

von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

Dachflächen von Gebäuden sind zu begrünen.  

1.3 Ausbildung von Staffelgeschossen 

Bei der Ausbildung des Dachgeschosses (Nicht-Vollgeschoss) als Staffelgeschoss müssen 

die Außenwände des Staffelgeschosses auf mindestens 75% der gesamten Außenlänge 

der Fassade um jeweils mindestens 1,5 m hinter die Außenwandfläche des darunter lie-

genden Vollgeschosses zurücktreten. 

Ein Hervortreten von Bauteilen bis zur Außenwandfläche des darunter liegenden Vollge-

schosses ist bis zu einer Länge der einzelnen Bauteile von maximal 6 m zulässig. 

1.4 Fassaden 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 

von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

2. Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbungen mit Lauf-, Wechsel- und Blinklicht 

sind unzulässig. 

3. Niederspannungsfreileitungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. 

4. Stellplatzverpflichtung für Wohnungen 
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 Abs 1 LBO) wird folgendermaßen er-

höht:  
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Für Wohnungen bis 50 m² Wohnfläche ist mindestens 1,0 Kfz-Stellplatz nachzuweisen. 

Für Wohnungen über 50 m² Wohnfläche sind mindestens 1,5 Kfz-Stellplätze nachzuwei-

sen. Ergibt sich bei der Ermittlung eine Bruchzahl, ist aufzurunden. 

III. HINWEISE 

1. Bodenfunde 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind 

unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Stadt anzuzeigen. 

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in 

unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer 

Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

2. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-

getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-

des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-

schaftsgesetz zu verfahren. Die Stadt und das Landratsamt sind umgehend über Art und 

Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-

läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der 

zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

3. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 

(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-

ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und 

zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 

BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen-

resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor 

Vernässung und Staunässe etc.). 
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Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-

tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-

heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Boden-

verdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

4. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-

wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-

behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 

Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-

beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 

Wasserbehörde ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG). 

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-

reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer 

ist unzulässig. 

5. Baugrunduntersuchung 

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 bzw. 

DIN 4020 empfohlen. 

6. Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Die Vegetation der zu bebauenden Flächen und der Flächen der Erschließung sind im 

Vorfeld von Baumaßnahmen in der Zeit von Oktober bis Februar komplett zu räumen 

und anschließend regelmäßig zu mähen, um Bodenbruten zu verhindern. 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

7. Regenwasserzisternen 

Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen. 

Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserver-

sorger gemeldet werden. Dies gilt nur für Regenwasserzisternen, aus denen in ein 

Brauchwassernetz zur Nutzung innerhalb von Gebäuden eingespeist wird. 

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1-

Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen. 

Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits-

blatt W555 zu beachten. 
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8. Herstellung des Straßenkörpers  

Die zur Herstellung des Straßenkörpers notwendigen Abgrabungen, Aufschüttungen und 

unterirdischen Stützbauwerke (Hinterbeton von Randsteinen und Rabattenplatten) ge-

hen nicht in das Straßeneigentum über, sondern verbleiben zur ordnungsgemäßen Nut-

zung bei den angrenzenden Grundstücken und sind entschädigungslos zu dulden. 

Gemäß § 12 Abs. 5 StrG besteht keine Erwerbspflicht der Stadt. 

9. Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungskörper  

Der Eigentümer hat gemäß § 126 BauGB das Anbringen von Haltevorrichtungen und Lei-

tungen für Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungs-

körper und des Zubehörs sowie Kennzeichen und Hinweisschilder für Erschließungs-

anlagen auf seinem Grundstück zu dulden. Es erfolgt im Einzelfall eine vorherige Benach-

richtigung. 

10. Starkregenereignisse 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Geltungsbereich Überflutungen in Folge von Starkre-

genereignissen nicht auszuschließen sind, so dass bei Realisierung von Gebäudeteilen 

unterhalb der angrenzenden Straßenoberkante das Thema Hochwassersicherheit / 

Starkregenmanagement bei der Planung zu berücksichtigen ist. Beim Nachweis der 

Überflutungssicherheit gelten die DIN EN 752 sowie die DIN 1986-100. 

Zur Schadensbegrenzung bei außergewöhnlichen Ereignissen kommt dem gezielten Ob-

jektschutz im öffentlichen und privaten Bereich in Ergänzung zu temporärer Wasseran-

sammlung auf Frei- und Verkehrsflächen und schadensfreier Ableitung im Straßenraum 

vorrangig Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang ist das Merkblatt DWA-M 119 zu 

beachten. 

11. Einfriedungen  

Bei der Herstellung von Einfriedungen sind die Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes 

Baden-Württemberg (NRG) zu beachten. 
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IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN 

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Sträucher und An-

pflanzungen 
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Artenliste 2: Bepflanzungen im Stellplatz- und Straßenbereich 

 

Artenliste 3: Obstbaumsorten 
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